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24. öffentliche Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschusses 
  

 
 
Am Mittwoch, 24.01.2024, um 19:30 Uhr, findet im Bürgerhaus Beerfelden, 
Singsaal, Marktstraße 15, 64760 Oberzent, die 24. öffentliche Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschusses mit folgender Tagesordnung statt: 
 
 

1. Wahl einer weiteren stellvertretenden Schriftführerin für den 
Haupt- und Finanzausschuss 

 

 

2. Fördermittel  
 

2.1 Antragsstellung auf Fördermittel für eine kommunale Wärmeplanung 
hier: Beratung und empfehlende Beschlussfassung 

 

 

2.2 Umschichtung von Fördermitteln der Hessenkasse 
hier: Beratung und empfehlende Beschlussfassung 

 

 

2.3 Mehrkosten Filterbehälter Schwimmbad Hetzbach – Umschichtung 
Mittel Hessenkasse, Ausschreibung Filteranlage 
hier: Beratung und empfehlende Beschlussfassung 

 

 

3. Verwaltungsstreitverfahren Stadt Oberzent ./. Land Hessen 
(Sozialministerium) Widerrufs- und Rückzahlungsbescheid vom 
19.07.2016, Vergleich 
hier: Beratung und empfehlende Beschlussfassung  

 

 

4. Klageverfahren Windenergieanlagen Etzean 
hier: Beratung und empfehlende Beschlussfassung 

 

 

5. Sachstand zu aktuellen Haushaltsthemen:  
 

5.1 Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018  
 

5.2 Vorlage der zur Prüfung eingereichten Jahresabschlüsse 2018 und 2019  
 

5.3 Aufstellung weiterer Jahresabschlüsse  
 

5.4 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024  
 

6. Mitteilungen  
 

6.1 des Ausschussvorsitzenden  
 

6.2 des Bürgermeisters  
 

7. Anfragen  
 
 
Oberzent, 16.01.2024 
Thomas Ihrig, Ausschussvorsitzender 
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NIEDERSCHRIFT 
- Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Oberzent - 

    

 

 

24. Sitzung am Mittwoch, 24.01.2024 

 
Ort: Bürgerhaus Beerfelden, Singsaal, Marktstraße 15,  

64760 Oberzent 
Dauer der Sitzung: 19:30 Uhr bis 20:50 Uhr 

 
 

Tagesordnung 
 
 
1. Wahl einer weiteren stellvertretenden Schriftführerin für den Haupt- und 

Finanzausschuss 
(VL-3/2024) 

 

2. Fördermittel  
 

2.1 Antragsstellung auf Fördermittel für eine kommunale Wärmeplanung (VL-178/2023) 
 

2.2 Umschichtung von Fördermitteln der Hessenkasse (VL-2/2024) 
 

2.3 Mehrkosten Filterbehälter Schwimmbad Hetzbach – Umschichtung Mittel 
Hessenkasse, Ausschreibung Filteranlage 

(VL-180/2023) 

 

3. Verwaltungsstreitverfahren Stadt Oberzent ./. Land Hessen 
(Sozialministerium), Widerrufs- und Rückzahlungsbescheid vom 
19.07.2016, Vergleich 

(VL-185/2023) 

 

4. Klageverfahren Windenergieanlagen Etzean (VL-17/2024) 
 

5. Sachstand zu aktuellen Haushaltsthemen:  
 

5.1 Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018  
 

5.2 Vorlage der zur Prüfung eingereichten Jahresabschlüsse 2018 und 2019  
 

5.3 Aufstellung weiterer Jahresabschlüsse  
 

5.4 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024  
 

6. Mitteilungen  
 

6.1 des Ausschussvorsitzenden  
 

6.2 des Bürgermeisters  
 

7. Anfragen  
 

8. Gemeindepfleger*in – Änderung des Förderbetrages (VL-13/2024) 
 

9. Auszubildende/r für den Bereich Wasserversorgung (VL-7/2024) 
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Anwesenheiten 
 
Anwesend: 

 
Haupt- und Finanzausschuss 

 Ihrig, Thomas  Ausschussvorsitzender 
 

 Barth, Johannes   
 

 Bühler-Kowarsch, Elisabeth   
 Daub, Marcel   
 Löffler, Tim   

 Dr. Reuter, Michael   
 Fiedler, Ralf  vertritt Ullmann, Yannik 

 Weyrauch, Claus   
 

 
Magistrat 
 Kehrer, Christian  Bürgermeister 

 

 Braun, Karlheinz   

 Väth, Petra   
 

 
    

 

 

 
 

Schriftführung 
 Bauer, Franziska  Finanzverwaltung  

 

 
Verwaltung 

     Geier-Dereh, Claudia    Finanzverwaltung 
 

Nicht anwesend/Entschuldigt: 
 
Haupt- und Finanzausschuss 

Ullmann, Yannick 
 

Magistrat 
Beck, Alexander 
Haas, Jutta 

Hinrichs-Braner, Anja 
Rebscher, Gerhard 

Sauer, Erik 
Seeh, Klaus 
Schwöbel-Rein, Dieter 

 
Weitere Teilnehmer  

Leutz, Frank 
Gerbig, Walter 
Poffo, Chris 

Zucht, Dirk Daniel                Stadtverordnetenvorsteher 
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Sitzungsverlauf 
 
Ausschussvorsitzender Thomas Ihrig eröffnet die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses um 
19:30 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und der Ausschuss 
beschlussfähig ist. 
 
Erweiterung der Tagesordnung – einstimmig  

- Änderung Fördersumme Gemeindepfleger  

- Auszubildender Wasserversorgung 

 
 

1. Wahl einer weiteren stellvertretenden Schriftführerin für den Haupt- 
und Finanzausschuss 

VL-3/2024 

 
Kurze Vorstellung Frau Geier-Dereh. 
 
Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss wählt aus dem Fachdienst II, Steuern und Finanzen, Frau 
Franziska Bauer, als Schriftführerin und als ihre Stellvertreterinnen die 
Verwaltungsmitarbeiterinnen Franziska Johe, Julia Petersik und Claudia Geier-Dereh. 
 
Abstimmungsergebnis: 
8 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 

 

2. Fördermittel 

 

2.1 Antragsstellung auf Fördermittel für eine kommunale Wärmeplanung VL-178/2023 

 
Bürgermeister Kehrer erläutert die Situation um die Pflicht einer kommunalen Wärmeplanung. 
Aktuell ist es für die Stadt Oberzent keine Pflicht. Es zeichnet sich allerdings ab, dass diese 
Verpflichtung eine Frage der Zeit sein wird, sodass von den jetzigen Fördermitteln, die zur 
Verfügung stehen, Gebrauch gemacht werden sollen. Es handelt sich bei der aktuellen Vorlage um 
ein Richtangebot, welches eingeholt wurde und der Sicherung von Fördermitteln dienen soll. 
 
Beschluss: 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 18.12.2023 beschlossen, dass sobald die Möglichkeit 
besteht, ein Antrag auf Förderung durch Mittel der Kommunalrichtlinie Bund (Nationale 
Klimaschutzinitiative) gestellt werden soll.  
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, den 
Beschluss des Magistrates zu bestätigen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
8 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 

 

2.2 Umschichtung von Fördermitteln der Hessenkasse VL-2/2024 

 
Bürgermeister Kehrer erläutert die Situation um die Umsetzung der Fördermittel aus dem Bereich 
der Hessenkasse. Seitens der Verwaltung war geplant, dass möglichst viele Mittel aus der 
Hessenkasse auf den Neubau des Feuerwehrhauses Airlenbach übertragen werden. Allerdings ist 
dies in diesem geplanten Umfang aufgrund weiterer Fördermittel (keine doppelte Förderung) nicht 
möglich, sodass diese Mittel nicht für den Neubau eingesetzt werden können. Die freien Mittel 
sollen umgeplant und umverteilt werden. Durch die Veränderungen wurde die Hessenkasse-Liste 
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erneut geprüft und überarbeitet. Zielsetzung war die Prüfung der bisherigen Planungen, 
Möglichkeiten der Umsetzung und die zu erwartenden Kosten.  
Die Herausnahme verschiedener Projekte bedeutet, nicht deren Wegfall, sondern lediglich, dass 
diese nicht mehr mit Hessenkasse-Mittel teilfinanziert werden.  
 
Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die 
Umschichtung der Mittel der Hessenkasse, gemäß der vorliegenden aktuellen 
Hessenkassen-Liste (Anlage), zu beschließen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
8 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 

 

2.3 Mehrkosten Filterbehälter Schwimmbad Hetzbach – Umschichtung 
Mittel Hessenkasse, Ausschreibung Filteranlage 

VL-180/2023 

 
Bürgermeister Kehrer führt aus, welche Förderung bereits für das Schwimmbad Hetzbach in 
Verbindung steht. Das SWIM-Programm mit 60.000 € Förderung bei einer Investition i. H. v. 
100.000 € reicht nicht aus, um die Schäden, welche im Schwimmbad Hetzbach vorliegen, zu 
beheben. Aufgrund dieser Tatsache sollen die Mittel aus der Hessenkasse genutzt werden, um die 
Filteranlage im Schwimmbad Hetzbach auszutauschen. Seitens des Ausschusses besteht die 
Frage, ob das Schwimmbad Finkenbach auch betroffen sei. Herr Kehrer verweist, dass dort auch 
kleinere Schäden vorliegen, aber nicht in diesem Umfang. Zudem wurde durch den Ausschuss 
gefragt, inwieweit die Umsetzung des SWIM-Programms stattfindet. Bürgermeister Kehrer erklärt, 
dass die Ausschreibung jetzt stattfindet und die Umsetzung nach der aktuellen 
Schwimmbadsaison erfolgen soll. Auch für Hetzbach ist dieser zeitliche Ablauf geplant.  
 
Beschluss: 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 18.12.2023, aufgrund der Notwendigkeit die 
Filteranlage zeitnah auszuschreiben und durch den Umstand, dass die nächsten Sitzungen 
des Haupt- und Finanzausschusses und der Stadtverordnetenversammlung erst Ende 
Januar stattfinden, den Austausch der Filteranlage und die Umschichtung der Mittel der 
Hessenkasse beschlossen. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, den 
Beschluss des Magistrates zu bestätigen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
8 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 

 

3. Verwaltungsstreitverfahren Stadt Oberzent ./. Land Hessen 
(Sozialministerium), Widerrufs- und Rückzahlungsbescheid vom 
19.07.2016, Vergleich 

VL-185/2023 

 
Ausschussvorsitzender Ihrig und Bürgermeister Kehrer erläutern den Sachverhalt. 
 
Der Gemeinde Rothenberg wurde für die Sanierung und Aufstockung des Altenpflegeheims Haus 
Cordula in Rothenberg-Kortelshütte mit Bescheid vom 20.08.1995 durch das Hessische 
Sozialministerium ein Landeszuschuss i. H. v. 2.400.000 DM ( 1.227.000 €) und mit Bescheiden 
vom 18.10.2004 und 11.02.2008 ein Landeszuschuss i. H. v. 577.855,36 € und ein Landesbank-
darlehen i. H. v. 470.068,87 € bewilligt. Die Zuwendungen waren an den Verein Evangelisch 
Lutherisches Haus Cordula e. V. weiterzuleiten. Der Träger/Betreiber gab die erforderlichen 
Erklärungen zu den Nebenbestimmungen der Bescheide und der Fördervoraussetzungen ab. Die 
Gemeinde erklärte sich mit dem Inhalt des Bescheids ausdrücklich einverstanden.  
 
Der erste Bauabschnitt wurde 1997, der zweite Bauabschnitt am 20.10.2006 fertiggestellt. 
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Mit Beschluss des Amtsgerichts Darmstadt vom 01.04.2014 wurde das Insolvenzverfahren über 
das Vermögen des Trägers/Betreibers eröffnet. Mit Schreiben vom 14.08.2014 erteilte das 
Ministerium hinsichtlich der zu seinen Gunsten bestehenden Grundschuld aus wirtschaftlichen 
Gründen die Freigabe und verzichtete damit auf seine dingliche Sicherung. Maßgeblich waren der 
Rang der Grundschuld einerseits, die Höhe der Forderungen zugunsten der vorrangigen 
Grundpfandrechtsgläubiger andererseits. Es sollte der freihändige Verkauf der Einrichtung an 
einen neuen Träger/Betreiber ermöglicht werden. Mit Schreiben vom 22.12.2014 forderte das 
Ministerium die Gemeinde auf, gegenüber dem Kaufinteressenten, dem jetzigen Betreiber, darauf 
hinzuwirken, dass dieser sich den Bedingungen der Förderbescheide unterwirft. Zum 01.03.2015 
ging die Trägerschaft der Einrichtung auf die Azurit Rohr GmbH über. Die neue Trägerin/ 
Betreiberin der Einrichtung war nicht bereit, in die Pflichten aus dem Bescheid einzutreten. 
 
Die Gemeinde wurde mit Anhörungsschreiben vom 24.06.2015 aufgefordert, Stellung zu einer 
beabsichtigten Rückforderung zu nehmen. Mit Schreiben vom 31.07.2015 teilte sie u. a. mit, dass 
sie keinen Einfluss auf das Schicksal der Einrichtung gehabt hat, da dieses beim Insolvenz-
verwalter gelegen hat. Zumindest betreibe die Azurit Rohr GmbH die Einrichtung weiter, was für 
die Gemeinde vorteilhaft sei. Auf diese Weise seien zudem zahlreiche Arbeitsplätze erhalten 
geblieben. Da das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen war, sei noch nicht absehbar 
gewesen, ob und in welcher Höhe die Gemeinde hinsichtlich ihrer Restforderung in Höhe von 
insgesamt 258.537,91 € aus dem Investitionsfondsdarlehen Abt. A im noch laufenden Insolvenz-
verfahren befriedigt wird. Die Inanspruchnahme der Gemeinde in der vom Ministerium 
beabsichtigten Höhe würde ein finanzielles Desaster bedeuten. 
 
Mit Datum vom 19.07.2016 wurde der Gemeinde Rothenberg ein Widerrufs- und Rückforderungs-
bescheid zugestellt.  Adressatin der Zuwendungsbescheide war die Gemeinde Rothenberg. Da 
hier nicht nur ein Zuschuss, sondern ebenfalls ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds 
A gewährt worden ist, welches nur an Kommunen und Gebietskörperschaften ausgereicht werden 
kann, ist die Gemeinde auch dahingehend Adressatin des Widerrufs- und 
Rückforderungsbescheids.  
 
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 19.07.2016: 
Erstattung gem. S 49 a Abs. 1 HVwVfG 
Aus dem Vorliegen der genannten Voraussetzungen ergibt sich die Erstattungspflicht gem. § 49 a 
Abs 1 HVwVfG.  
Der Höhe nach berechnet sich der Anspruch wie folgt: 
Die zeitliche Bindung an den Förderzweck beträgt 25 Jahre. Dementsprechend ergeben sich 
folgende Erstattungsbeträge: 
 
1. Förderbescheid vom 20.08.1995 
Zuschuss: 1.227.000 € 
Zeitraum von der Fertigstellung des Bauabschnitts bis zur Übernahme der Trägerschaft: 
01.03.1997 bis 01.03.2015 = 18 Jahre 
Restlaufzeit Zweckbindung:     7 Jahre 
Rückforderung Zuschuss (1.227.000 € / 25 Jahre * 7 Jahre): 343.560,00 € 
 
 
2. Förderbescheide vom 18.10.2004 und 11.02.2008 
Zuschuss: 577.855,36 € 
Darlehen:  470.068,87 € 
Zeitraum von der Fertigstellung des Bauabschnitts bis zur Übernahme der Trägerschaft: 
20.10.2006 bis 01.03.2015 = F 8,4 Jahre  
Restlaufzeit Zweckbindung:  16,5 Jahre 
Rückforderung Zuschuss (577.855,36 € / 25 Jahre * 16,5 Jahre):  381.384,00 € 
Rückforderung Darlehen (470.068,87 € / 25 Jahre * 16,5 Jahre):  310.245,00 € 
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Die Entscheidung, ob und inwieweit Zinsen erhoben werden, bleibt ausdrücklich einem 
gesonderten Bescheid vorbehalten. 
 
Die Rückforderung zum 19.07.2016 beträgt insgesamt 1.035.189 € 
 
Gegen den Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 19.07.2016 wurde Seiten der Gemeinde 
Rothenberg am 08.08.2016 Klage über den HSGB eingereicht.  
 
Verwaltungsstreitverfahren vor dem Verwaltungsgericht Darmstadt 
 
Am 06.12.2023 wurde das Verwaltungsstreitverfahren vor dem Verwaltungsgericht Darmstadt 
nach eingehender Erörterung der Sach- und Rechtslage mit folgendem Ergebnis dokumentiert:  
  

Vergleich 

• Die Klägerin (Stadt Oberzent) verpflichtet sich, 241.648 € in jährlichen Raten in i. H. v. 
60.412 € an den Beklagten zu zahlen. Die erste Rate wird am 15.06.2025 fällig, die 
folgenden Raten ebenfalls am 15.06. 

• Der Bescheid vom 19.07.2016 wird aufgehoben. Der Beklagte verzichtet auf die 
Geltendmachung von Zinsen. 

• Der Vergleich kann von dem Beklagten bis zum 17.01.2024 und von der Klägerin bis 
zum 01.02.2024 schriftlich widerrufen werden. Maßgeblich ist der Eingang bei Gericht. 

• Von den Gerichtskosten trägt der Beklagte 2/3 und die Klägerin 1/3.“ 
Die Gerichtskosten betragen im Falle des wirksamen Vergleichsabschlusses für die Stadt 
Oberzent ca. 1.750,- €. 
___ 
 
Auf Grund der langen Dauer des Gerichtsverfahrens musste die Stadt das ausstehende Darlehen 
tilgungsplanmäßig fast vollständig an das Land zurückzahlen. Die Restforderung zum 31.12.2023 
beläuft sich auf 23.503,51 €. Durch die im Vergleich vorgesehenen Fälligkeiten wird eine parallele 
Belastung des städtischen Haushalts vermieden. 
Rückforderung Zuschuss (1.227.000,00 € / 25 Jahre * 7 Jahre):   343.560,00 € 
Rückforderung Zuschuss (577.855,36 € / 25 Jahre * 16,5 Jahre):   381.384,00 € 
Rückforderung Darlehen (470.068,87 €) Rest nach Tilgung:                             23.503,51 € 
 
Die Rückforderung zum 15.12.2023 beträgt insgesamt                                 748.447,51 € 
 
Bei einem Widerruf des Vergleichs besteht zwar einerseits die Möglichkeit, dass die Stadt bei 
obsiegen in einem Urteil von der Zahlungsverpflichtung vollständig befreit wird, andererseits auch 
die Gefahr eines weitestgehenden, bis vollständigen Unterliegens. In letzterem Fall müsste die 
Stadt die im Bescheid festgesetzte Rückforderungssumme, soweit nicht bereits geschehen, 
zurückzahlen, wäre mit Prozesskosten für die erste Instanz von rund 15.000 € konfrontiert und 
zusätzlich noch der Gefahr der Verzinsung für die vergangenen Jahre ausgesetzt. Nach der 
mündlichen Verhandlung ist mit Blick auf die Verhandlung und Argumentation durch das Gericht 
der Ausgang des Verfahrens leider als offen zu bewerten, auch wenn Tendenzen/Chancen für ein 
Obsiegen bestehen.  
 
Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Oberzent:  
Es wurde eine Rückstellung von rund 741.500 € gebildet. Diese könnte anteilig aufgelöst werden. 
Zahlungen am 15.06.2025, 15.06.2026, 15.06.2027 und 15.06.2028 jeweils 60.412 €. 
 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 18.12.2023 beschlossen, der Stadtverordneten-
versammlung zu empfehlen, dem Vergleich zuzustimmen.  
 
Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem 
Vergleich zuzustimmen.  
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Abstimmungsergebnis: 
8 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 

 

4. Klageverfahren Windenergieanlagen Etzean VL-17/2024 

 
Ausschussvorsitzender Ihrig verweist auf die Unterlagen und Kenntnisstände aus vorherigen 
Sitzungen der Gremien. Er nennt zudem die Frist des 31.01.2024, sodass eine Entscheidung in 
der kommenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, am 30.01.24, notwendig ist. 
Bürgermeister Kehrer erläutert den Ablauf innerhalb des Verfahrens und berichtet, dass die 
Gespräche alle fundiert waren und mit Fachleuten stattgefunden haben. Ausschussvorsitzender 
Ihrig führt aus, dass seitens der SPD eine Einstellung der Klage angestrebt werden sollte. Aus 
dem Ausschuss kommt die Anmerkung, dass das Verfahren eingestellt werden sollte, um keine 
weiteren Kosten zu verursachen. Bürgermeister Kehrer weist darauf hin, dass im vergangen Jahr 
11.000 € Anwaltskosten entstanden sind, um das Klageverfahren zu betreuen. Er informiert über 
drei Wegegestattungsverträge, die abgeschlossen werden müssen. 
 
Beschluss: 
Das Klageverfahren Windenergieanlagen Etzean soll weitergeführt werden.  
 
Abstimmungsergebnis: 
1 Ja-Stimme(n), 4 Gegenstimme(n), 3 Stimmenthaltung(en) 
 
Somit erfolgt die Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses, an die Stadtverordneten-
versammlung, das Klageverfahren nicht weiterzuführen. 
 
 
 

 

5. Sachstand zu aktuellen Haushaltsthemen: 

 

5.1 Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 

 
Als Leiterin des Fachbereichs Finanzen/Kasse erläutert Frau Bauer diverse Schwierigkeiten beim 
Erstellen der Eröffnungsbilanz 2018. Durch die Fusion und den damit verbundenen Handicaps der 
Zusammenführung der Konten, benötigte die Erstellung der Eröffnungsbilanz einiges an Zeit. Die 
Eröffnungsbilanz wurde im vergangenen Jahr durch das Revisionsamt geprüft. Änderungen, die 
vorgenommen werden müssen, werden über die Jahresabschlüsse abgebildet.  
 

 

5.2 Vorlage der zur Prüfung eingereichten Jahresabschlüsse 2018 und 2019 

 
Frau Bauer verweist auf den eingeschränkten Prüfungsvermerk. Die im Bericht aufgeführten 
Beanstandungen werden derzeit behoben. Frau Bauer erklärt außerdem, dass das Thema 
Mandantenabgleich für 2024 geplant sei und dadurch Beanstandungen bereinigt werden können. 
Die Ergebnisse der Jahresabschlüsse werden durch die Firma Eckermann & Krauss zu einem 
anderen Zeitpunkt vorgestellt.  
 

 

5.3 Aufstellung weiterer Jahresabschlüsse 

 
Die Firma Eckermann & Krauss erstellt gegenwärtig die vorläufigen Jahresergebnisse bis 
einschließlich 2022, welche für den Haushaltsplan 2024 notwendig sind. Im Anschluss daran 
setzen sie die Arbeiten für den Jahresabschluss für 2020 fort. Der Zeitplan sieht vor, bis Ende 
2024 die 3 Jahresabschlüsse der Jahre 2021, 2022 und 2023 fertiggestellt zu haben. 
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5.4 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024 

 
Um den Haushalt 2024 zeitnah verabschieden zu können, schlägt die Verwaltung folgende 
Zeitschiene vor: 
Montag, 19.02.24 Stadtverordnetenversammlung mit der Option, die Firma Eckermann & 
Krauss einzuladen um den vorläufige Jahresergebnisse vorzustellen 
 
Samstag, 02.03.24 oder Samstag, 09.03.24 Haushalts-Klausurtagung  
 
Mittwoch, 06.03.24 Anhörung der Ortsbeiräte in einer gemeinsamen Sitzung 
 
Sitzungswoche ab 11.03.24 gemeinsame Sitzung für die empfehlende Beschlussfassung 
 
Dienstag, 19.03.24 Beschlussfassung und Verabschiedung des Haushalts 2024 
 
 

6. Mitteilungen 

 

6.1 des Ausschussvorsitzenden 

Keine. 
 

 

6.2 des Bürgermeisters 

Keine. 
 

 

7. Anfragen 

Keine: 
 

 

8. Gemeindepfleger*in – Änderung des Förderbetrages VL-13/2024 

 
Bürgermeister Kehrer führt die Diskrepanzen zwischen den beantragten und den veranschlagten 
Fördermitteln aus. Seitens der Verwaltung müssten jährlich 10.000 € mehr geleistet werden, als 
ursprünglich kalkuliert.  
 
Beschluss: 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 15.01.2024 beschlossen, den Förderantrag nicht 
zurückzuziehen und die Mehrkosten im Haushalt der Stadt Oberzent entsprechend 
einzuplanen.  
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, den 
Beschluss des Magistrates zu bestätigen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
8 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 

 

9. Auszubildende/r für den Bereich Wasserversorgung VL-7/2024 

 
Bürgermeister Kehrer stellt den Fachkräftemangel im Bereich der Wasserversorgung dar und 
verweist auf eine Kooperation mit der Gelita AG in Eberbach, wodurch ein Auszubildender im 
Bereich der Wasserversorgung etabliert werden soll. Seitens des Ausschusses werden Bedenken 
geäußert, dass der Auszubildende sich schlussendlich für die Gelita AG als Arbeitgeber 
entscheiden könnte. Bürgermeister Kehrer führt aus, dass aufgrund des erwähnten, stetig 
steigenden, Fachkräftemangels eine solche Ausbildung unabdingbar wäre und das Risiko eines 
„Weggangs“ in Kauf genommen werden müsste. 
 



 

Niederschrift der 24. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 9 von 9 

 
 
Beschluss: 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 15.01.2024 beschlossen, einen Ausbildungsplatz im 
Bereich Wasserversorgung anzubieten. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, den 
Beschluss des Magistrates zu bestätigen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
6 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en) 
 

 

 
Ausschussvorsitzender Thomas Ihrig schließt die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses um 
20:50 Uhr und bedankt sich bei den Ausschussmitgliedern für ihre Teilnahme. 

 
 
 

 
gez. Thomas Ihrig gez. Franziska Bauer 

Ausschussvorsitzender Schriftführerin 
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Beschlussvorlage 09.01.2024 
Drucksache VL-3/2024  

 

Aktenzeichen:  

Fachbereich: Steuern und Finanzen 

Sachbearbeitung: Frau Bauer  
 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 24.01.2024 beschließend 
 
Wahl einer weiteren stellvertretenden Schriftführerin für den Haupt- und 
Finanzausschuss  
 
Begründung: 
Als weitere stellvertretende Schriftführerin wird die Verwaltungsmitarbeiterin Claudia Geier-
Dereh vorgeschlagen. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Oberzent: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Haupt- und Finanzausschuss wählt aus dem Fachdienst II, Steuern und 
Finanzen, Frau Franziska Bauer, als Schriftführerin und als ihre Stellvertreterinnen 
die Verwaltungsmitarbeiterinnen Franziska Johe, Julia Petersik und Claudia Geier-
Dereh. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen               Gegenstimmen               Stimmenthaltungen  
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Beschlussvorlage 12.12.2023 
Drucksache VL-178/2023  

 

Aktenzeichen: 2023 Bau 

Fachbereich: Hochbau und Stadtentwicklung 

Sachbearbeitung: Manuel Schwinn 
 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Magistrat der Stadt Oberzent 18.12.2023 beschließend 

Bau-, Umwelt- und 
Infrastrukturausschuss 22.01.2024 empfehlende Beschlussfassung 

Haupt- und Finanzausschuss 24.01.2024 empfehlende Beschlussfassung 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Oberzent 30.01.2024 Bestätigung des Beschlusses  

 
Antragsstellung auf Fördermittel für eine kommunale Wärmeplanung 
 
Begründung: 
Um eine Förderung für die Kommunale Wärmeplanung in voller Höhe zu gewährleisten müsste 
in 2023 noch eine Antragsstellung auf Mittel der Nationalen Klimaschutzinitiative 
(Kommunalrichtlinie Bund) erfolgen.  
 
Aktuell werden allerdings wegen der Haushaltssperre des Bundes keine Anträge angenommen, 
sofern bis Ende des Jahres wieder die Möglichkeit bestehen sollte, müsste umgehend ein 
Antrag gestellt werden.  
 
Von der e-netz wurde der Stadt Oberzent nun ein Richtpreisangebot vorgelegt. Die Höhe der 
Förderung bei der Kommunalrichtlinie Bund beträgt 90% der förderfähigen Kosten. Bei einer 
Antragsstellung erst im Jahr 2024 würde die Förderquote bei 60% liegen. Sobald eine 
Kommunale Wärmeplanung für die Kommune gesetzliche Pflicht wird, entfällt die Möglichkeit 
auf eine Förderung.  
 
Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid der Förderstelle 
vorliegt.  
 
Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Oberzent: 
Falls der Beschluss zur Umsetzung der Kommunalen Wärmeplanung durch die 
Stadtverordneten nach einer Bewilligung der Förderung erfolgen sollte:  
 
Kommunale Wärmeplanung:    brutto 77.903,80 € 
 
Förderung Kommunalrichtlinie (90%)  brutto 70.113,42 € 
 
Auswirkung auf den Haushalt (Eigenmittel) brutto  7.790,38 € 
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Beschlussvorschlag: 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 18.12.2023 beschlossen, dass sobald die 
Möglichkeit besteht, ein Antrag auf Förderung durch Mittel der Kommunalrichtlinie 
Bund (Nationale Klimaschutzinitiative) gestellt werden soll.  
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen               Gegenstimmen               Stimmenthaltungen  
 
 
 
 
Anlage(n): 
1. Richtpreise Kommunale Wärmeplanung 
2. Broschüre LandesEnergieAgentur 
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Beschlussvorlage 08.01.2024 
Drucksache VL-2/2024  

 

Aktenzeichen: HESSENKASSE 

Fachbereich: Hochbau und Stadtentwicklung 

Sachbearbeitung: Manuel Schwinn 
 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Magistrat der Stadt Oberzent 15.01.2024 empfehlende Beschlussfassung 

Bau-, Umwelt- und 
Infrastrukturausschuss 22.01.2024 empfehlende Beschlussfassung 

Haupt- und Finanzausschuss 24.01.2024 empfehlende Beschlussfassung 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Oberzent 30.01.2024 beschließend 

 
Umschichtung von Fördermitteln der Hessenkasse 
 
Begründung: 
Feuerwehrhaus Airlenbach (Änderung):  
Am 09. März 2023 erging der Bescheid der Förderung für den Neubau Feuerwehrhaus 
Airlenbach durch die Brandschutzförderrichtlinie, dieser wurde an die Hessenkasse 
weitergeleitet. Um eine Doppelförderung zwischen BSFRL und Hessenkasse auszuschließen, 
war die Einteilung in Bauabschnitte geplant. Am 13.09.2023 teilte die Hessenkasse mit, dass 
eine Förderung des Airlenbacher Feuerwehrhauses nur in Höhe der im Bescheid der 
Brandschutzförderrichtlinie genannten förderfähigen Kosten erfolgen kann (Zuschuss 
Hessenkasse max. 415.800 €). Auch die am 09.11.2023 eingereichten Bauabschnitte wurden 
von der Hessenkasse nicht akzeptiert. Dadurch ergeben sich freiwerdende Zuschüsse der 
Hessenkasse von 390.147,52 €, welche neu verteilt werden müssen.  
 
Bei verwaltungsinternen Besprechungen wurde klar, dass neben dem Feuerwehrhaus 
Airlenbach auch alle weiteren ausstehenden Maßnahmen der Hessenkasse hinsichtlich der 
Realisierbarkeit untersucht werden und im Hinblick auf die Haushaltsplanung weitere 
Umschichtungen angegangen werden sollten.  
 
Allgemein wurden die Umschichtungen darauf ausgelegt den Haushalt 2024 zu entlasten und 
sicherzustellen, dass die Mittel der Hessenkasse vollumfänglich ausgenutzt werden können. 
Alle Maßnahmen müssten eigentlich Ende 2024 vollständig beendet und abgenommen sein. Die 
Laufzeit wurde nun um 2 Jahre verlängert, was bedeutet, dass alle Maßnahmen, die eine 
Förderung durch die Hessenkasse erfahren sollen bis zum 31.12.2026 vollständig fertiggestellt 
sein müssen.  
 
Die Verwaltung schätzt einen Abschluss der Maßnahmen „Erneuerung Asphaltdecke 
Breischengrund Finkenbach“, „Neubau Feuerwehrhaus Hesselbach“ und „Anbau Überdachung 
Hintereingang Feuerwehrhaus Beerfelden“ bis zum 31.12.2026 als unrealistisch ein. Diese 
Mittel sollten daher sinnvoll auf umsetzbare Maßnahmen umgeschichtet werden.  
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Um die freiwerdenden Mittel für einen Neubau des Feuerwehrhauses in Hesselbach beim 
Brandschutz zu belassen, wird vorgeschlagen diese beim Neubau des Feuerwehrhauses in 
Schöllenbach einzusetzen. Hier könnte gemäß den förderfähigen Ausgaben aus der 
Brandschutzförderrichtlinie zusätzlich ein Zuschuss von 359.700,- € durch die Hessenkasse 
erfolgen. Allerdings würde jedoch auch eine baufachliche Stellungnahme gemäß Ziffer 4.6 der 
Förderrichtlinie durchgeführt werden.  
 
Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehr, Verwaltung, Sporthalle Unter-Sensbach (Wegfall):  
Auch die Umsetzung dieser Maßnahme könnte als Hessenkasse-Maßnahme entfallen. Falls eine 
Umrüstung auf erneuerbare Energien erfolgen soll, gäbe es andere Fördermöglichkeiten. Wie 
die Maßnahme umgesetzt werden kann, wie hoch die Kosten wären und welche anderen 
Fördermittel zur Verfügung stünden, kann erst nach einer Energieberatung geklärt werden.  
 
Campingplatz Hetzbach (Wegfall):  
Eine Kündigung der Plätze hätte im September erfolgen müssen. Kein wirtschaftlicher Betrieb 
der Anlage, Konzept sollte überdacht werden (Wohnmobilstellplätze o.ä.?). 
 
Sporthalle Rothenberg (erhöhte Kosten):  
Erneuerung Hallenboden/Herstellung zusätzlicher Notausgang.  
Mehrkosten für Schutzboden und zusätzlichen Rettungsweg. 
 
Friedhofskapelle Beerfelden (erhöhte Kosten):  
Erheblicher Sanierungsbedarf, Mehrkosten für Außensanierung komplett incl. Flachdach und 
Fassade. 
 
Beschaffung Atemschutzgeräte (neue Maßnahme):  
Diese Maßnahme soll neu mitaufgenommen werden. Die Maßnahme kann relativ schnell 
umgesetzt und abgerechnet werden. Aktuell wird hier die Ausschreibung vorbereitet.  
 
Erneuerung Filteranlage Schwimmbad Hetzbach (neue Maßnahme):  
Die Sanierung muss im Rahmen des SWIM-Programms 2024 umgesetzt werden. Die 
Mehrkosten für die Filteranlage haben sich durch die anlaufende Planung und die damit 
verbundene Öffnung des Filterbehälters ergeben, wo festgestellt wurde, dass die innere 
Korrosionsschutzbeschichtung defekt ist. 
 
In der als Anlage beigefügten Liste ist der bisherige Sachstand der Maßnahmen und die von 
der Verwaltung vorgeschlagenen Änderungen (gelb) dargestellt.  
 
Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Oberzent: 
Die Umschichtungen hätten zur Folge, dass im Jahr 2024 zusätzliche Investitionen über das 
Förderprogramm Hessenkasse in Höhe von 121.698,60 € getätigt werden können, was einen 
zusätzlichen Zuschussbetrag von 60.710,72 € und Kofinanzierungsdarlehen von 6.050,83 € 
bedeuten würde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Umschichtung der Mittel der 
Hessenkasse, gemäß der vorliegenden aktuellen Hessenkassen-Liste (Anlage).   
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen               Gegenstimmen               Stimmenthaltungen  
 
 
 
 
Anlage(n): 
1. (Liste Hessenkasse für Umschichtungen 01_2024) 
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Beschlussvorlage 12.12.2023 
Drucksache VL-180/2023  

 

Aktenzeichen: Müh 

Fachbereich: Hochbau und Stadtentwicklung 

Sachbearbeitung: Tina Mühlfeld 
 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Magistrat der Stadt Oberzent 18.12.2023 beschließend 

Bau-, Umwelt- und 
Infrastrukturausschuss 22.01.2024 empfehlende Beschlussfassung 

Haupt- und Finanzausschuss 24.01.2024 empfehlende Beschlussfassung 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Oberzent 30.01.2024 Bestätigung des Beschlusses  

 
Mehrkosten Filterbehälter Schwimmbad Hetzbach – Umschichtung Mittel 
Hessenkasse 
Ausschreibung Filteranlage 
 
Begründung: 
Im Rahmen der Begehung des Schwimmbades in Hetzbach mit dem Fachplaner Hr. Martin und 
der anschließenden Öffnung des Filterbehälters durch die Schwimmbadinitiative wurde 
festgestellt, dass die innere Korrosionsschutzbeschichtung defekt ist und sich an den 
beschädigten Flächen Korrosion gebildet hat. Hier besteht Handlungsbedarf. Es wird empfohlen 
im Rahmen der geplanten Sanierung den vorhandenen Badewasserfilter durch einen neuen, 
modernen 2-Kammerfilter zu ersetzen. Die Kosten hierfür belaufen sich lt. Kostenschätzung 
auf brutto 150.418,95€. Durch die hohe Auslastung der Firmen die zur Ausführung der 
Arbeiten geeignet wären, ist es notwendig die Filteranlage zeitnah auszuschreiben. 
 
Hinsichtlich der Kosten besteht die Möglichkeit, zusätzlich zur SWIM-Förderung, Mittel aus der 
Hessenkasse zu nutzen. Hierfür wäre eine Umschichtung der Mittel notwendig. Gemäß 
Mitteilung der WiBank vom 13.09.2023 und 09.11.2023 kann für das Feuerwehrhaus 
Airlenbach nur ein maximaler Zuschussbetrag von 415.800,- €, anstelle der bisher 
eingeplanten 805.947,52 €, gewährt werden. Nachdem die förderfähigen Kosten im 
Bewilligungsbescheid nach der Brandschutzförderrichtlinie durch den Zuschuss der 
Hessenkasse und dem Zuschuss der BSFRL nicht überschritten werden dürfen und die Bildung 
von entsprechenden Bauabschnitten von der WiBank abgelehnt wurde. Daher werden 
Zuschuss-Mittel der Hessenkasse von insgesamt 390.147,52 € frei. Nach Prüfung der Bau- und 
Finanzabteilung wird vorgeschlagen, die Mittel neu zu verteilen, dadurch ergäbe sich ein 
Zuschussbetrag für das Schwimmbad Hetzbach (nur Filteranlage) von 86.828,07 €. Die 
zusätzlichen freien Mittel der Hessenkasse sollen gemäß der weiteren Haushaltsplanung 
sinnvoll aufgeteilt werden um eine vollständige Ausschöpfung der Fördermittel zu 
gewährleisten.  
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Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Oberzent: 
Mehrkosten Filteranlage (Kostenschätzung) brutto 150.418,95 € 
 
Förderung Hessenkasse    brutto   86.828,07 € 
KoFi-Darlehen Hessenkasse    brutto     8.653,78 € 
 
Auswirkung auf den Haushalt   brutto   54.937,10 € 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 18.12.2023, aufgrund der Notwendigkeit die 
Filteranlage zeitnah auszuschreiben und durch den Umstand, dass die nächsten 
Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses und der Stadtverordnetenversammlung 
erst Ende Januar stattfinden, den Austausch der Filteranlage und die Umschichtung 
der Mittel der Hessenkasse beschlossen. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen               Gegenstimmen               Stimmenthaltungen  
 
 
 
 
Anlage(n): 
1. Stellungnahme-Filterbehälter 
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Beschlussvorlage 15.12.2023 
Drucksache VL-185/2023  

 

Aktenzeichen:  

Fachbereich: Büro des Bürgermeisters 

Sachbearbeitung: Bgm. Christian Kehrer  
 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Magistrat der Stadt Oberzent 18.12.2023 empfehlende Beschlussfassung 

Ältestenrat 18.01.2024 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 24.01.2024 empfehlende Beschlussfassung 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Oberzent 30.01.2024 beschließend 

 
Verwaltungsstreitverfahren Stadt Oberzent ./. Land Hessen (Sozialministerium)  
Widerrufs- und Rückzahlungsbescheid vom 19.07.2016     Hier: Vergleich 
 
Begründung: 
Der Gemeinde Rothenberg wurde für die Sanierung und Aufstockung des Altenpflegeheims Haus Cordula in 
Rothenberg-Kortelshütte mit Bescheid vom 20.08.1995 durch das Hessische Sozialministerium ein 
Landeszuschuss i. H. v. 2.400.000 DM ( 1.227.000 €) und mit Bescheiden vom 18.10.2004 und 11.02.2008 ein 
Landeszuschuss i. H. v. 577.855,36 € und ein Landesbankdarlehen i. H. v. 470.068,87 € bewilligt. Die 
Zuwendungen waren an den Verein Evangelisch Lutherisches Haus Cordula e. V. weiterzuleiten. 
Der Träger/Betreiber  gab die erforderlichen Erklärungen zu den Nebenbestimmungen der Bescheide und 
der Fördervoraussetzungen ab. Die Gemeinde erklärte sich mit dem Inhalt des Bescheids ausdrücklich 
einverstanden.  
 
Der erste Bauabschnitt wurde 1997, der zweite Bauabschnitt am 20.10.2006 fertiggestellt. 
 
Mit Beschluss des Amtsgerichts Darmstadt vom 01.04.2014 wurde das Insolvenzverfahren über das 
Vermögen des Trägers/Betreibers eröffnet. Mit Schreiben vom 14.08.2014 erteilte das Ministerium 
hinsichtlich der zu seinen Gunsten bestehenden Grundschuld aus wirtschaftlichen Gründen die Freigabe und 
verzichtete damit auf seine dingliche Sicherung. Maßgeblich waren der Rang der Grundschuld einerseits, die 
Höhe der Forderungen zugunsten der vorrangigen Grundpfandrechtsgläubiger andererseits. Es sollte der 
freihändige Verkauf der Einrichtung an einen neuen Träger/Betreiber ermöglicht werden. Mit Schreiben vom 
22.12.2014 forderte das Ministerium die Gemeinde auf, gegenüber dem Kaufinteressenten, dem jetzigen 
Betreiber, darauf hinzuwirken, dass dieser sich den Bedingungen der Förderbescheide unterwirft. Zum 
01.03.2015 ging die Trägerschaft der Einrichtung auf die Azurit Rohr GmbH über. Die neue 
Trägerin/Betreiberin der Einrichtung war nicht bereit, in die Pflichten aus dem Bescheid einzutreten. 
 
 
 
Die Gemeinde wurde mit Anhörungsschreiben vom 24.06.2015 aufgefordert, Stellung zu einer beabsichtigten 
Rückforderung zu nehmen. Mit Schreiben vom 31.07.2015 teilte sie u. a. mit, dass sie keinen Einfluss auf das 
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Schicksal der Einrichtung gehabt hat, da dieses beim Insolvenzverwalter gelegen hat. Zumindest betreibe die 
Azurit Rohr GmbH die Einrichtung weiter, was für die Gemeinde vorteilhaft sei. Auf diese Weise seien zudem 
zahlreiche Arbeitsplätze erhalten geblieben. Da das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen war, sei 
noch nicht absehbar gewesen, ob und in welcher Höhe die Gemeinde hinsichtlich ihrer Restforderung in Höhe 
von insgesamt 258.537,91 € aus dem Investitionsfondsdarlehen Abt. A im noch laufenden Insolvenzverfahren 
befriedigt wird. Die Inanspruchnahme der Gemeinde in der vom Ministerium beabsichtigten Höhe würde ein 
finanzielles Desaster bedeuten. 
 
Mit Datum vom 19.07.2016 wurde der Gemeinde Rothenberg ein Widerrufs- und Rückforderungsbescheid 
zugestellt.  Adressatin der Zuwendungsbescheide war die Gemeinde Rothenberg. Da hier nicht nur ein 
Zuschuss, sondern ebenfalls ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds A gewährt worden ist, 
welches nur an Kommunen und Gebietskörperschaften ausgereicht werden kann, ist die Gemeinde auch 
dahingehend Adressatin des Widerrufs- und Rückforderungsbescheids.  
 
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 19.07.2016: 
Erstattung gem. S 49 a Abs. 1 HVwVfG 
Aus dem Vorliegen der genannten Voraussetzungen ergibt sich die Erstattungspflicht gem. § 49 a Abs 1 
HVwVfG.  
Der Höhe nach berechnet sich der Anspruch wie folgt: 
Die zeitliche Bindung an den Förderzweck beträgt 25 Jahre. Dementsprechend ergeben sich folgende 
Erstattungsbeträge: 
 
1 . Förderbescheid vom 20.08.1995 
Zuschuss: 1.227.000 € 
Zeitraum von der Fertigstellung des Bauabschnitts bis zur Übernahme der Trägerschaft: 
01.03.1997 bis 01.03.2015 = 18 Jahre 
Restlaufzeit Zweckbindung: 7 Jahre 
Rückforderung Zuschuss (1 .227.000 € / 25 Jahre * 7 Jahre): 343.560,00 € 
 
2. Förderbescheide vom 18.10.2004 und 11.02.2008 
Zuschuss: 577.855,36 € 
Darlehen: 470.068,87 € 
Zeitraum von der Fertigstellung des Bauabschnitts bis zur Übernahme der Trägerschaft: 
20.10.2006 bis 01.03.2015 = 8,4 Jahre  
Restlaufzeit Zweckbindung: 16,5 Jahre 
Rückforderung Zuschuss (577.855,36 € / 25 Jahre * 16,5 Jahre): 381.384,00 € 
Rückforderung Darlehen (470.068,87 € / 25 Jahre * 16,5 Jahre): 310.245,00 € 
 
Die Entscheidung, ob und inwieweit Zinsen erhoben werden, bleibt ausdrücklich einem gesonderten 
Bescheid vorbehalten. 
 
Die Rückforderung zum 19.07.2016 beträgt insgesamt 1.035.189 € 
 
Gegen den Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 19.07.2016 wurde Seiten der Gemeinde 
Rothenberg am 08.08.2016 Klage über den HSGB eingereicht.  
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Verwaltungsstreitverfahren vor dem Verwaltungsgericht Darmstadt 
 
Am 06.12.2023 wurde das Verwaltungsstreitverfahren vor dem Verwaltungsgericht Darmstadt nach 
eingehender Erörterung der Sach- und Rechtslage mit folgendem Ergebnis dokumentiert:  
  

Vergleich 
• Die Klägerin (Stadt Oberzent) verpflichtet sich, 241.648 € in jährlichen Raten in i. H. v. 60.412 € 

an den Beklagten zu zahlen. Die erste Rate wird am 15.06.2025 fällig, die folgenden Raten 
ebenfalls am 15.06. 

• Der Bescheid vom 19.07.2016 wird aufgehoben. Der Beklagte verzichtet auf die Geltendmachung 
von Zinsen. 

• Der Vergleich kann von dem Beklagten bis zum 17.01.2024 und von der Klägerin bis zum 
01.02.2024 schriftlich widerrufen werden. Maßgeblich ist der Eingang bei Gericht. 

• Von den Gerichtskosten trägt der Beklagte 2/3 und die Klägerin 1/3.“ 

Die Gerichtskosten betragen im Falle des wirksamen Vergleichsabschlusses für die Stadt Oberzent   
ca. 1.750,- €. 
___ 
 
Auf Grund der langen Dauer des Gerichtsverfahrens musste die Stadt das ausstehende Darlehen 
tilgungsplanmäßig fast vollständig an das Land zurückzahlen. Die Restforderung zum 31.12.2023 beläuft sich 
auf  23.503,51 €. Durch die im Vergleich vorgesehenen Fälligkeiten wird eine parallele Belastung des 
städtischen Haushalts vermieden. 
Rückforderung Zuschuss (1 .227.000,00 € / 25 Jahre * 7 Jahre):  343.560,00 € 
Rückforderung Zuschuss (577.855,36 € / 25 Jahre * 16,5 Jahre):  381.384,00 € 
Rückforderung Darlehen (470.068,87 €)  Rest nach Tilgung:                       23.503,51 € 
 
Die Rückforderung zum 15.12.2023 beträgt insgesamt                              748.447,51 € 
 
Bei einem Widerruf des Vergleichs besteht zwar einerseits die Möglichkeit, dass die Stadt bei obsiegen in 
einem Urteil von der Zahlungsverpflichtung vollständig befreit wird, andererseits auch die Gefahr eines 
weitestgehenden bis vollständigen Unterliegens. In letzterem Fall müsste die Stadt die im Bescheid 
festgesetzte Rückforderungssumme, soweit nicht bereits geschehen, zurückzahlen, wäre mit Prozesskosten 
für die erste Instanz von rund 15.000 € konfrontiert und zusätzlich noch der Gefahr der Verzinsung für die 
vergangenen Jahre ausgesetzt. Nach der mündlichen Verhandlung ist mit Blick auf die Verhandlung und 
Argumentation durch das Gericht der Ausgang des Verfahrens leider als offen zu bewerten, auch wenn 
Tendenzen/Chancen für ein Obsiegen bestehen.  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Oberzent: 
Es wurde eine Rückstellung von rund 741.500 € gebildet. Diese könnte anteilig aufgelöst werden.   
Zahlungen am 15.06.2025, 15.06.2026, 15.06.2027 und 15.06.2028 jeweils 60.412 €  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Magistrat empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Vergleich zuzustimmen.  
 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen               Gegenstimmen               Stimmenthaltungen  
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  Der Magistrat                                   STADT OBERZENT   

      
I.2 Verwaltungsorganisation & Gremienbetreuung 
Ihre Ansprechpartnerin:  Karina Roßnagel 
Telefon:    06068/7590-933 
E-Mail:  sitzungsdienst@stadt-oberzent.de 

Stadt Oberzent    *      Metzkeil 1    *     64760 Oberzent   
 
 
 

Beschlussvorlage 15.01.2024 
Drucksache VL-17/2024  

 

Aktenzeichen:  

Fachbereich: Büro des Bürgermeisters 

Sachbearbeitung: Bgm. Christian Kehrer  
 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Magistrat der Stadt Oberzent 15.01.2024 zur Kenntnis 

Ältestenrat 18.01.2024 vorberatend 

Bau-, Umwelt- und 
Infrastrukturausschuss 22.01.2024 empfehlende Beschlussfassung 

Haupt- und Finanzausschuss 24.01.2024 empfehlende Beschlussfassung 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Oberzent 30.01.2024 beschließend 

 
Klageverfahren Windenergieanlagen Etzean 
 
Begründung: 
Erörterungstermin Windenergieanlagen Etzean 
Am 24.01.2023 fand ein Mediationstermin vor dem Güterichter am Hessischen Verwaltungsgericht in Kassel 
statt. Der Güterichter empfahl einen Vergleich zu schließen und listete Möglichkeiten auf.  Im Nachgang hatte 
die Firma Juwi der Stadt Oberzent ein Angebot unterbreitet. Die Stadtverordnetenversammlung wurde 
umfassend informiert. In der Sitzung am 02.05.2023 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, 
dass die Klage weitergeführt werden soll.  

Am 22.11.2023 fand ein Erörterungstermin am Hessischen Verwaltungsgerichtshof, vor dem 11. Senat, in 
Kassel statt (Anlage 1). Der 11. Senat besteht seit April 2023 und ist zuständig für Infrastrukturvorhaben, 
insbesondere auch für Verfahren, die sich auf die Nutzung von Windenergie beziehen. Anwesend waren für 
die Stadt Oberzent, Bürgermeister Kehrer, 1. Stadtrat Oliver von Falkenburg sowie der beauftragte 
Rechtsanwalt Herr Mohr, Vertreter des Regionalverbandes Taunus, der Firma Juwi und dem RP Darmstadt. 
Bei diesem Termin wurden Fragen des Gerichts beantwortet sowie Fragen aus den Klageschriften, die 
Themen Naturschutz, Tierschutz, Denkmalschutz und den Flächennutzungsplan der Odenwälder Kommunen 
betreffen. Eine Einigung konnte an dem Termin nicht erzielt werden. Das Gericht hat Bürgermeister Kehrer 
vorgeschlagen, einen Vergleich im Sinne des  § 6 EEG in den Gremien anzusprechen (Anlage 2). 

Am 30.01.2024 soll die Stadtverordnetenversammlung beschließen, ob das Klageverfahren weitergeführt 
werden soll oder nicht.  
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Zur weiteren Beurteilung wird auf die Anlagen verwiesen: 

• Anlage 1 
Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Niederschrift über den nichtöffentlichen Termin zur Erörterung 
der Sach- und Rechtslage des 11. Senats am 22. November 2023 

• Anlage 2 
Hessischer Verwaltungsgerichtshof – Beschluss vom 27.11.2023 – Vergleichsvorschlag  

 
Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Oberzent: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Das Klageverfahren soll weitergeführt werden. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen               Gegenstimmen               Stimmenthaltungen  
 
 
 
 



  Der Magistrat                                   STADT OBERZENT   

      
I.2 Verwaltungsorganisation & Gremienbetreuung 
Ihre Ansprechpartnerin:  Karina Roßnagel 
Telefon:    06068/7590-933 
E-Mail:  sitzungsdienst@stadt-oberzent.de 

Stadt Oberzent    *      Metzkeil 1    *     64760 Oberzent   
 
 
 

Beschlussvorlage 11.01.2024 
Drucksache VL-13/2024  

 

Aktenzeichen:  

Fachbereich: Verwaltungsleitung 

Sachbearbeitung: Stefanie Ampferl 
 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Magistrat der Stadt Oberzent 15.01.2024 beschließend 

Ältestenrat 18.01.2024 vorberatend 

Sozial-, Kultur- und Tourismusausschuss 23.01.2024 empfehlende Beschlussfassung 

Haupt- und Finanzausschuss 24.01.2024 empfehlende Beschlussfassung 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Oberzent 30.01.2024 Bestätigung des 

Magistratsbeschlusses  
 
Gemeindepfleger*in – Änderung des Förderbetrages 
 
Begründung: 
In der Stadtverordnetenversammlung am 28.11.2023 wurde die Initiative des Magistrates 
begrüßt, eine Stelle für eine/n Gemeindepfleger/in zu initiieren, die Fördermittel zu beantragen 
und jährlich 20.000,00 € je Haushaltsjahr (2024 – 2026) zur Verfügung zu stellen. 
 
Aufgrund von Unstimmigkeiten in den Förderrichtlinien, dem Online-Antrag und der 
telefonischen Beratung ergibt sich nun jedoch eine Diskrepanz zwischen den beantragten und 
veranschlagten Fördermitteln und der Summe, die nach Auskunft des Hessischen Ministeriums 
für Soziales und Integration tatsächlich gewährt werden kann. Dies resultiert daraus, dass es 
unterschiedliche Aussagen hinsichtlich der Förderquote von 80% gab. Laut Richtlinien sollte die 
Fördersumme 80% des Arbeitnehmerbrutto betragen, laut Online-Antrag und der telefonischen 
Beratung 80% des Arbeitgeberbruttos.  
 
Dementsprechend sah die ursprüngliche Kostenplanung folgende Eigenmittel vor: 
 
Haushalt 2024 (März – Dezember) 
10.869,68 € Personalkosten 
  4.315,00 € Einrichtung Arbeitsplatz 
  4.700,00 € monatliche Kosten (Handy, Leasingrate Kfz…) 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
19.844,68 € Gesamtkosten 2024  
 
Haushalt 2025 und 2026 je: 
14.154,06 € Personalkosten 
  5.640,00 € monatliche Kosten (Handy, Leasingrate Kfz…) 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
19.794,06 € Gesamtkosten 2025 und 2026  
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Nach Prüfung der Antragsunterlagen durch das Hessische Ministerium für Soziales und 
Integration wurde der Finanzierungsplan korrigiert. Somit berechnen sich die Eigenmittel wie 
folgt: 
 
Haushalt 2024 (März – Dezember) 
20.910,95 € Personalkosten 
  4.315,00 € Einrichtung Arbeitsplatz 
  4.700,00 € monatliche Kosten (Handy, Leasingrate Kfz…) 
----------------------------------------------------------------------------------- 
29.925,95 € Gesamtkosten 2024  
 
Haushalt 2025 und 2026 je: 
24.683,75 € Personalkosten 
  5.640,00 € monatliche Kosten (Handy, Leasingrate Kfz…) 
----------------------------------------------------------------------------------- 
30.323,75 € Gesamtkosten 2025 und 2026  
 
Die Höhe der Eigenmittel betragen somit jährlich 30.000,00 € statt der geplanten 20.000,00 € 
jährlich. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Oberzent: 
Mehrkosten in Höhe von 10.000,00 € jährlich für die Haushaltsjahre 2024, 2025 und 2026 
(insgesamt 30.000,00 € für den gesamten Förderzeitraum) 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird beschlossen, den Förderantrag nicht zurückzuziehen und die Mehrkosten 
entsprechend einzuplanen. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen               Gegenstimmen               Stimmenthaltungen  
 
 
 
 



  Der Magistrat                                   STADT OBERZENT   

      
I.2 Verwaltungsorganisation & Gremienbetreuung 
Ihre Ansprechpartnerin:  Karina Roßnagel 
Telefon:    06068/7590-933 
E-Mail:  sitzungsdienst@stadt-oberzent.de 

Stadt Oberzent    *      Metzkeil 1    *     64760 Oberzent   
 
 
 

Beschlussvorlage 10.01.2024 
Drucksache VL-7/2024  

 

Aktenzeichen:  

Fachbereich: Verwaltungsleitung 

Sachbearbeitung: Stefanie Ampferl  
 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Magistrat der Stadt Oberzent 15.01.2024 beschließend 

Haupt- und Finanzausschuss 24.01.2024 empfehlende Beschlussfassung 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Oberzent 30.01.2024 Bestätigung des 

Magistratsbeschlusses 
 
Auszubildende/r für den Bereich Wasserversorgung 
 
Begründung: 
Aufgrund der zukünftigen Renteneintritte im Bereich Wasserversorgung und des aktuellen 
Fachkräftemangels schlägt die Verwaltung vor, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  
Ausbildungsplatz anzubieten. Thomas Pirk hat sich diesbezüglich bereits erkundigt und er 
würde als Meister die Voraussetzungen für die Ausbildung erfüllen. Ein Berater der IHK war 
auch schon bei der Wasserversorgung. 
 
Weiterhin gab es mit der Firma Gelita in Eberbach die ersten Gespräche für einen Austausch 
der Auszubildenden, d.h. Bereiche, die die Wasserversorgung nicht abdecken kann, würde 
Gelita übernehmen und umgekehrt würde die Wasserversorgung entsprechende Bereiche für 
die Auszubildenden von Gelita übernehmen. Trotzdem müssten voraussichtlich 2 
überbetriebliche Ausbildungsblöcke extern besucht werden. Die Kosten belaufen sich pro Block 
auf ca. 1.400 €, die neben der Ausbildungsvergütung gezahlt werden müssten. Da sich die 
Berufsschule in Frankenberg/Eder befindet, fallen Fahrtkosten für die Dauer des 
Blockunterrichtes sowie Unterbringungskosten an. Des Weiteren muss das Werkzeug gestellt 
werden.  
 
Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Oberzent: 
Ausbildungsvergütung, Kosten für Blockunterricht, Fahrten, Unterbringung, Werkzeug 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird beschlossen, dass ein Ausbildungsplatz im Bereich Wasserversorgung 
angeboten werden soll. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen               Gegenstimmen               Stimmenthaltungen  
 
 
 
 

mailto:karina.rossnagel@stadt-oberzent.de

	Dokumente
	Bekanntmachung 24.01.2024 Haupt- und Finanzausschuss  (exportiert: 15.01.2024)
	Öffentliche Niederschrift 24.01.2024 Haupt- und Finanzausschuss  (exportiert: 23.02.2024)

	Tagesordnungspunkte
	I. öffentliche Sitzung
	1. Wahl einer weiteren stellvertretenden Schriftführerin für den Haupt- und Finanzausschuss  VL-3/2024
	Beschlussvorlage VL-3/2024 - Wahl einer weiteren stellvertretenden Schriftführerin für den Haupt- und Finanzausschuss  (exportiert: 15.01.2024)

	2.1 Antragsstellung auf Fördermittel für eine kommunale Wärmeplanung VL-178/2023
	Beschlussvorlage VL-178/2023 - Antragsstellung auf Fördermittel für eine kommunale Wärmeplanung (aktualisiert: 23.01.2024)
	Broschüre LandesEnergieAgentur (exportiert: 15.12.2023)


	2.2 Umschichtung von Fördermitteln der Hessenkasse VL-2/2024
	Beschlussvorlage VL-2/2024 - Umschichtung von Fördermitteln der Hessenkasse (exportiert: 11.01.2024)

	2.3 Mehrkosten Filterbehälter Schwimmbad Hetzbach – Umschichtung Mittel Hessenkasse
Ausschreibung Filteranlage VL-180/2023
	Beschlussvorlage VL-180/2023 - Mehrkosten Filterbehälter Schwimmbad Hetzbach – Umschichtung Mittel HessenkasseAusschreibung Filteranlage (aktualisiert: 03.01.2024)

	3. Verwaltungsstreitverfahren Stadt Oberzent ./. Land Hessen (Sozialministerium) 
Widerrufs- und Rückzahlungsbescheid vom 19.07.2016     Hier: Vergleich VL-185/2023
	Beschlussvorlage VL-185/2023 - Verwaltungsstreitverfahren Stadt Oberzent ./. Land Hessen (Sozialministerium) Widerrufs- und Rückzahlungsbescheid vom 19.07.2016     Hier: Vergleich (aktualisiert: 15.01.2024)

	4. Klageverfahren Windenergieanlagen Etzean VL-17/2024
	Beschlussvorlage VL-17/2024 - Klageverfahren Windenergieanlagen Etzean (aktualisiert: 30.01.2024)

	8. Gemeindepfleger*in – Änderung des Förderbetrages VL-13/2024
	Beschlussvorlage VL-13/2024 - Gemeindepfleger*in – Änderung des Förderbetrages (aktualisiert: 23.01.2024)

	9. Auszubildende/r für den Bereich Wasserversorgung VL-7/2024
	Beschlussvorlage VL-7/2024 - Auszubildende/r für den Bereich Wasserversorgung (aktualisiert: 22.01.2024)




